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Vorwort

Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist in der Geschichte der Europäischen Union
verwurzelt und heute mehr denn je ein Kernelement der Strategie, mit der Europa auf den
Weg zunehmenden Wachstums und steigender Beschäftigung zurückgebracht werden soll.
Bereits der Vertrag von Rom aus dem Jahr 1957 enthielt eine Bestimmung, die gleiche
Entlohnung von Männern und Frauen bei gleicher Arbeit festschrieb. Dies war der Beginn
der Entwicklung eines beträchtlichen Acquis auf der Grundlage verschiedenster Instrumente.
Die zahlreichen Richtlinien, die seit den 70er Jahren verabschiedet wurden, bilden zusammen
mit der umfangreichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes heute einen
umfassenden und einheitlichen Rechtsrahmen.

Die Geschlechtergleichstellungspolitik hat sich demnach enorm weiterentwickelt seit damals,
als sie ausschließlich aus Maßnahmen bestand, die speziell auf Frauen zugeschnitten waren.
Als zentraler Baustein des europäischen Sozialmodells und Säule des gemeinschaftlichen
Besitzstands ist die Gleichstellungspolitik eines der vorrangigsten Elemente der Strategie
für Wachstum und Beschäftigung. Mit diesen wirtschaftlichen und sozialen Reformen sollen
die Bedingungen für Vollbeschäftigung wiederhergestellt, der soziale Zusammenhalt gestärkt
und dabei gleichzeitig Europas Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Die Implementierung
dieser Politikstrategien ist auch zur Bewältigung der Herausforderungen der demografischen
Entwicklung von wesentlicher Bedeutung, denen sich die Europäische Union gegenüber
sieht.

Wir müssen Normen festlegen und neue Instrumente entwickeln; am wichtigsten ist es
jedoch, diese Normen auch anzuwenden, einen länderübergreifenden Austausch bewährter
Praktiken aufzubauen und alle Betroffenen einzubeziehen. Dies erfordert eine bessere
Kenntnis der Probleme bei der Gleichstellung von Männern und Frauen. Diese Veröffentli-
chung soll nicht nur eine Bezugsquelle für diejenigen sein, die eine aktive Rolle bei der
Umsetzung der Gleichstellungspolitik spielen, sie soll auch und insbesondere die Bürger für
diese Politik sensibilisieren.

Europa hat allen Grund, auf die bisher erzielten Fortschritte stolz zu sein. Es muss aber auch
die Entschlossenheit zur Fortsetzung seiner Bemühungen besitzen, damit die Gleichstellung
von Männern und Frauen weiterhin von Substanz ist und spürbar bleibt. Nur so können wir
im Hinblick auf die Förderung von Gleichstellung, Demokratie und globaler Entwicklung
weiterkommen.

Vladimír Špidla
Für Beschäftigung, 

soziale Angelegenheiten 
und Chancengleichheit 

zuständiges Mitglied 
der Europäischen Kommission
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Einleitung

Die Gleichstellung der Geschlechter, von Anfang an ein Grundprinzip der Europäischen Union, steht
im Mittelpunkt der europäischen Beschäftigungs- und Sozialpolitik. Es gehört zu den Aufgaben der
EU, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu erreichen, und ihre volle Verwirklichung erfordert
die Teilnahme aller, Bürgerinnen wie Bürger, ihre Partizipation und ihre gleichwertige Vertretung in
der Wirtschaft, in Entscheidungsprozessen und im sozialen, kulturellen und zivilen Leben.

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist auch untrennbar mit dem allgemeinen Ziel der EU
verknüpft, Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit, bessere Arbeitsplätze und mehr sozialen
Zusammenhalt zu fördern. Sie ist ein Schlüsselaspekt des Vorgehens der EU bei der Inangriffnahme
der Herausforderungen, mit denen Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitiken konfrontiert
sind, und Teil der breiteren EU-Strategie für Wachstum und Beschäftigung.

Aus diesen Gründen ist das Prinzip in den Verträgen über die Europäische Union und ihre Politiken,
Verfahren und Institutionen verankert worden. Der Grundsatz der gleichen Entlohnung für Männer
und Frauen wurde bereits 1957 mit dem Vertrag von Rom eingeführt. Im Rahmen der folgenden Schritte
auf dem Weg zur europäischen Integration kamen weitere vertragliche Bestimmungen hinzu, die
die Grundlage für ein europäisches Vorgehen festigten und erweiterten.

Europa hat auf diesen Grundlagen aufgebaut und eine lange und klare politische Tradition bei der
Förderung der Geschlechtergleichstellung entwickelt. Eine Fülle von Rechtsvorschriften wurde
eingeführt, ergänzt durch Finanzierungsmaßnahmen und, in jüngster Zeit, das Prinzip des „Gender
Mainstreaming“, d. h. die Einbeziehung der Chancengleichheit in alle politischen Bereiche und
Aktivitäten der Gemeinschaft.

Doch trotz all dieser Bemühungen gibt es nach wie vor erhebliche Unterschiede bei der Stellung von
Frauen und Männern, ob am Arbeitsplatz oder zu Hause. Die Gleichstellung der Geschlechter ist
nicht nur ein wichtiges politisches Ziel der EU, sondern auch eine Voraussetzung für die Verwirkli-
chung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Ziele. Auch in einer Vielzahl anderer Politikbereiche darf
die Geschlechterdimension nicht vernachlässigt werden.

Diese Broschüre erläutert zunächst die Instrumente, die Europa einsetzt, um die Gleichstellung von
Frauen und Männern zu fördern. Danach geht sie auf die Geschlechterdimension in einer Reihe
wichtiger Politikbereiche ein und beschreibt anhand einiger Beispiele, was die Europäische Kommission
auf jedem dieser Gebiete unternimmt. Zum Schluss befasst sie sich mit der Zukunft und der
Weiterentwicklung der europäischen Gleichstellungspolitik und kommt dabei auch auf Initiativen
wie das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen zu sprechen.
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1.1 Die Verträge: eine Handlungsgrundlage

Eine europäische Politik zur Verringerung der Geschlechterungleichheit wurde erstmals im
Gründungsvertrag der Europäischen Gemeinschaft erwähnt. Im Laufe des schrittweisen Prozesses der
europäischen Integration hat sich die EU jedoch mehrere neue Instrumente zugelegt, um
Gleichbehandlung in den verschiedenen Bereichen des Lebens zu gewährleisten. Diese Instrumente
gehen aus den aufeinander folgenden Vertragsrevisionen hervor, in deren Rahmen die im Vertrag
von Rom enthaltene ursprüngliche, isolierte Zusage, für Lohngleichheit zu sorgen, in eine weitaus
breitere Handlungsgrundlage verwandelt wurde.

Einen wichtigen Durchbruch brachte der Vertrag von Amsterdam 1997, der die Förderung der
Gleichstellung von Frauen und Männern zu einer der grundlegenden Aufgaben der EU erklärte. Er
verpflichtete die Mitgliedstaaten auch, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von
Frauen und Männern in allen Tätigkeiten zu fördern. Schließlich führte er einen neuen Artikel ein,
mit dem die EU die Befugnis erhielt, gegen alle Formen von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
– neben einer Reihe anderer Gründe – vorzugehen.

Die im Jahr 2000 unterzeichnete EU-Charta der Grundrechte bekräftigt ein weiteres Mal das Verbot
von Diskriminierungen und die Verpflichtung, die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen
Bereichen zu gewährleisten.

Die Gleichstellungsinstrumente
der EU

Der Kampf gegen seit lange bestehende Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern muss, um
wirklich effektiv zu sein, an mehreren Fronten zugleich geführt werden. Daher sind verschiedene
Instrumente zur Unterstützung des Politikgestaltungsprozesses erforderlich. Die EU hat auf der
Grundlage der Rechtsvorschriften, die ihre Mitgliedstaaten in den Verträgen festgelegt haben, eine
vielfältige Reihe von Instrumenten zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
entwickelt. Dieser innovative Politikrahmen reicht von Rechtsvorschriften und Finanzierungshilfen
bis zu Gender Mainstreaming und spezifischen Maßnahmen.

1

Gleichstellung der Geschlechter

Diese ist erreicht, wenn das unterschiedliche Verhalten sowie die unterschiedlichen Wünsche
und Bedürfnisse von Frauen und Männern gleichermaßen beachtet und unterstützt werden
und nicht zu unterschiedlichen Konsequenzen führen, die die Ungleichheiten noch verstärken.
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Vertragliche Bestimmungen über Geschlechtergleichstellung

• Artikel 2: Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine Aufgabe der
Gemeinschaft.

• Artikel 3: Bei allen Tätigkeiten wirkt die Gemeinschaft auf die Beseitigung von Ungleichheiten
und die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen hin.

• Artikel 13: Die Gemeinschaft kann Vorkehrungen zur Bekämpfung von Diskriminierungen
aufgrund des Geschlechts treffen.

• Artikel 137: Die Gemeinschaft unterstützt und ergänzt die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten
auf dem Gebiet der Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und
der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz.

• Artikel 141: Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts
für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher.

• Artikel 141: Die Gemeinschaft gewährleistet die Anwendung des Grundsatzes der
Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und
Beschäftigungsfragen.

1.2 Rechtsvorschriften: Geschlechtergleichstellung durchsetzen

In den letzten drei Jahrzehnten wurde die Gleichstellung von Männern und Frauen in der EU vor allem
mithilfe von Rechtsakten durchgesetzt. Auf die von den Verträgen geschaffene Rechtsgrundlage
gestützt, hat die Union seit den 70er Jahren 13 Richtlinien in Bezug auf die Gleichstellung der
Geschlechter verabschiedet. Diese haben unter anderem für Gleichbehandlung beim Zugang zur
Arbeit, zur Berufsausbildung, zu Beförderungen und Arbeitsbedingungen, einschließlich Lohngleichheit
und Sozialversicherungsleistungen, gesorgt und Rechte auf Erziehungsurlaub garantiert.

Die Rolle von Gesetzen

Welche Bedeutung haben aber diese Richtlinien, und wie werden sie verabschiedet? Im Gegensatz
zu den so genannten Verordnungen sind Richtlinien Rahmenelemente der Gesetzgebung. Das heißt,
die Mitgliedstaaten müssen gemeinsame Zielvorgaben erfüllen, haben jedoch einen gewissen
Spielraum bei der Entscheidung, wie sie dabei im Rahmen ihres eigenen innerstaatlichen Rechts
vorgehen wollen.

Jede Richtlinie beinhaltet eine Frist für die Umsetzung in nationales Recht, an die sich die 
Mitgliedstaaten halten müssen. Anderenfalls kann die Europäische Kommission sie zwingen, aktiv
zu werden, gegebenenfalls unter Einschaltung des Europäischen Gerichtshofes. Sind die Richtlinien
in das nationale Recht aufgenommen, können Einzelpersonen sie auch vor ihren nationalen Gerichten
geltend machen.

Neben den Richtlinien hat die EU auch andere Rechtsvorschriften verabschiedet, etwa Beschlüsse,
Entschließungen und Empfehlungen zu Themen wie der ausgewogenen Teilnahme von Frauen und
Männern an Entscheidungsprozessen, dem Frauenbild in den Medien, der ausgewogenen Beteiligung
von Frauen und Männern am Familien- und Arbeitsleben und der Kinderbetreuung.

Effektive Umsetzung

Die Aufnahme der europäischen Rechtsvorschriften in das nationale Recht ist eine Voraussetzung für
den Beitritt zur EU, und dies beinhaltet auch die Gesamtheit der europäischen Bestimmungen zur
Förderung der Geschlechtergleichstellung. Die zehn Länder, die 2004 Mitglied der Union wurden,
hatten diese Bedingung zu erfüllen. Dies gilt natürlich auch für andere Bewerberländer, die in Zukunft
beitreten möchten.

kg510008_DE_2  16/11/05  9:31  Page 9
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Die effektive Umsetzung dieser Rechtsvorschriften in allen Mitgliedstaaten ist und bleibt jedoch eine
Herausforderung für die EU. Um die aus der Gesetzgebung erwachsenden Aufgaben erfüllen zu können,
brauchen die Länder eine entsprechende Verwaltungskapazität. Dieser Prozess ist viel umfassender als
die Rechtsschöpfung als solche und bezieht die Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen, Sozi-
alpartner, Justiz und Verwaltung sowie die Öffentlichkeit selbst mit ein. Allen diesen Akteuren fällt bei
der praktischen Umsetzung des Rechtsrahmens für Geschlechtergleichstellung eine Rolle zu.

Rechtsrahmen in Veränderung

Die einzelnen Richtlinien bilden zusammen ein
umfangreiches Gesetzgebungswerk, mit dem Europa auf
internationaler Ebene an der vordersten Front der
Geschlechtergleichstellung steht. Dieser Rechtsrahmen
hat die Teilnahme der Frauen am Wirtschafts- und
Sozialleben in Europa gefördert und entscheidend dazu
beigetragen, dass sich ihr Status und ihre Rolle in der
Gesellschaft verändert haben.

Überdies ist dieser rechtliche Rahmen vom Europäischen
Gerichtshof ergänzt und gefestigt worden. In einer Reihe
richtungsweisender Fälle wurde die Gesetzgebung in der
Praxis auf die Probe gestellt, was den Gerichtshof bewogen
hat, ihre Grenzen zu überdenken – so wurden die Richt-
linien kohärenter und präziser. Auf diese Weise befindet
sich das Gleichstellungsrecht in ständiger Entwicklung und
passt sich den Bedürfnissen unserer schnelllebigen

Gesellschaft an. Gleichzeitig wirken auch die vor Gericht gebrachten Fälle – Einzelpersonen, die die
Vereinbarkeit nationaler Gesetze mit den europäischen Richtlinien anfechten – an der effektiven
Umsetzung der Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten mit.

Rechte 
in die Praxis umsetzen

Personen, die Opfer einer
Diskriminierung geworden sind,
können unabhängige Unter-
stützung seitens spezialisierter,
gemäß der EU-Gesetzgebung
eingerichteter Gleichbehand-
lungsstellen in den Mitgliedstaaten
in Anspruch nehmen. Bei der
Umsetzung der von den
europäischen Rechtsvorschriften
vorgesehenen Gleichstellungs-
rechte spielen diese Gleichbehand-
lungsstellen eine wichtige Rolle.

Hin zu einem vereinfachten Gesetz

Die EU arbeitet gegenwärtig daran, die
Gesetze für die Öffentlichkeit verständ-
licher und zugänglicher zu machen und
gleichzeitig die Rechtssicherheit und
-klarheit zu verstärken. Sie möchte sieben
bestehende Bestimmungen durch einen
einzigen umfassenden Text ersetzen, der
das Prinzip der Chancengleichheit und der
Gleichbehandlung von Männern und
Frauen im Bereich von Arbeit und Be-
schäftigung implementiert. Von be-
sonderer Bedeutung ist dies im Kontext
der neuen Mitgliedstaaten, da die
„Neufassung“ der Gesetzgebung einen
wesentlichen Schritt auf dem Weg zur
praktischen Umsetzung in das nationale
Recht darstellt.
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Schlüsselelemente der Gleichstellungsgesetzgebung

Richtlinie über Lohngleichheit – 1975 (75/117/EWG – ABl. L 45 vom 19.2.1975)
Sieht vor, dass Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts in allen Aspekten des Arbeitsentgelts
zu beseitigen sind.

Richtlinie über Gleichbehandlung – 1976 (76/207/EWG – ABl. L 39 vom 14.2.1976)
Sieht vor, dass beim Zugang zur Beschäftigung, zur Berufsausbildung und zum beruflichen Aufstieg
sowie in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Entlassungen keine Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts erfolgen darf, weder direkt oder indirekt noch unter Bezugnahme auf den Ehe- oder
Familienstand.

Richtlinie über Gleichbehandlung im Bereich der sozialen Sicherheit – 1979 (79/7/EWG – ABl. L 6
vom 10.1.1979)
Verlangt Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei den gesetzlichen Systemen, die Schutz
gegen die Risiken Krankheit, Invalidität, Alter, Arbeitsunfall, Berufskrankheit und Arbeitslosigkeit
bieten.

Richtlinie über Gleichbehandlung bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit – 1986
(86/378/EWG – ABl. L 225 vom 12.8.1986)
Zielt darauf ab, Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei den betrieblichen Systemen der
sozialen Sicherheit zu implementieren. 1996 abgeändert.

Richtlinie über die Gleichbehandlung der Selbstständigen – 1986 (86/613/EWG – ABl. L 359 vom
19.12.1986)
Wendet den Grundsatz der Gleichbehandlung von Frauen und Männern auf selbstständig
Erwerbstätige (einschließlich in der Landwirtschaft) an und sieht für selbstständig erwerbstätige
Frauen Schutz während der Schwangerschaft sowie Mutterschutz vor.

Richtlinie über schwangere Arbeitnehmerinnen – 1992 (92/85/EWG – ABl. L 348 vom 28.11.1992)
Verlangt Mindestmaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von
schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz,
einschließlich eines gesetzlichen Rechts auf einen Mutterschaftsurlaub von mindestens 14 Wochen.

Richtlinie zum Elternurlaub – 1996 (96/34/EG – ABl. L 145 vom 19.6.1996)
Sieht vor, dass allen Eltern von Kindern bis zu einem von den Mitgliedstaaten festgelegten Alter
Elternurlaub von mindestens drei Monaten gewährt wird und dass Einzelpersonen sich freinehmen
können, wenn ein unterhaltsberechtigtes Familienmitglied krank oder verletzt ist.

Richtlinie zur Beweislast – 1997 (97/80/EG – ABl. L 14 vom 20.1.1998)
Verlangt, dass die Gerichtssysteme in den Mitgliedstaaten dahin gehend geändert werden, dass
die Beweislast in Fällen, in denen Arbeitnehmer wegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
gegen ihre Arbeitgeber klagen, gerechter verteilt wird.

Richtlinie über Gleichbehandlung in den Bereichen Beschäftigung, Beruf und Arbeitsbedingungen
– 2002 (2002/73/EG – ABl. L 269 vom 5.10.2002)
Ändert die 1976 verabschiedete Gleichbehandlungsrichtlinie erheblich ab; sie fügt Definitionen für
indirekte Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästigung hinzu und verlangt von den Mit-
gliedstaaten, zur Förderung, Untersuchung, Beobachtung und Unterstützung der Gleichbehandlung
von Frauen und Männern Gleichbehandlungsstellen einzurichten.

Richtlinie über Güter und Dienstleistungen – 2004 (2004/113/EG – ABl. L 373 vom 21.12.2004)
Wendet das Prinzip der Gleichbehandlung von Frauen und Männern auf den Zugang zu Gütern
und Dienstleistungen an, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Erweitert die
Gleichstellungsgesetzgebung erstmals über den Bereich der Beschäftigung hinaus.
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1.3 Finanzielle Unterstützung zur Förderung 
der Gleichstellung der Geschlechter

Finanzmaßnahmen auf der Basis spezifischer Prioritäten sind für die Europäische Union ein wichtiges
Instrument zur Beseitigung von Ungleichheiten und Förderung der Gleichstellung von Frauen und
Männern. Sie ergänzen den grundlegenden Gesetzesrahmen durch gezieltere Maßnahmen zur
Förderung gleicher Rechte in der Praxis.

Gleichstellungsprogramm
Das Finanzierungsprogramm, das mit der EU-Rahmenstrategie zur Förderung der Gleichstellung für
den Zeitraum 2001-2005 verknüpft war (und bis Ende 2006 verlängert wurde), hat insgesamt 50 Mio.
EUR zur Finanzierung von Aktivitäten in fünf Bereichen zugewiesen: Wirtschaftsleben, gleichwertige
Teilnahme und Vertretung, gleicher Zugang und volle Ausübung der sozialen Rechte, ziviles Leben sowie
Geschlechterrollen und Stereotypen. Es zielt darauf ab:

• die der Geschlechtergleichstellung zugrunde liegenden Werte und Methoden  zu fördern und zu
verbreiten;

• durch die Evaluierung einschlägiger Politiken und Praktiken, die Überwachung ihrer Umsetzung und
die Bewertung ihrer Auswirkungen zu einem besseren Verständnis von Gleichstellungsfragen zu
gelangen;

• die Fähigkeit der Akteure zu entwickeln, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern, insbesondere
durch die Unterstützung des Austauschs von Informationen und bewährten Praktiken und Vernetzung
auf europäischer Ebene.

Öffentlichen und privaten Stellen und Einrichtungen (wie etwa nationalen, regionalen und kommunalen
Behörden, Gleichbehandlungsstellen, Sozialpartnern und NRO) werden Gemeinschaftsmittel gewährt,
um Tätigkeiten zur Förderung der Gleichstellung zu unterstützen. Diese Tätigkeiten sollten einen
transnationalen Charakter haben und Partner aus mehreren Ländern einbeziehen.

Fördergeld für Frauenorganisationen

Schon seit langem unterstützt die EU Organisationen, die auf europäischer Ebene daran arbeiten, die
Gleichbehandlung von Frauen und Männern voranzubringen. Die Fördermittel für den Zeitraum 2004-
2005 beliefen sich auf 2,2 Mio. EUR. Zu den unterstützten Organisationen gehören die Europäische
Frauenlobby und andere, die im Bereich der Geschlechtergleichstellung tätig sind.

Progress

Von 2007 bis 2013 wird ein neues Programm für Beschäftigung und soziale Eingliederung
Finanzierungsaktivitäten in den Bereichen Beschäftigung, Sozialschutz und soziale Einbeziehung,
Arbeitsbedingungen, Bekämpfung von Diskriminierungen und Förderung der Gleichstellung bündeln.
Das Programm Progress wird die Arbeit des Gleichstellungsprogramms übernehmen – und die
Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu einem Thema für EU-Aktionen in allen Teilbereichen
des Programms machen.

Die Strukturfonds

Die vier europäischen Strukturfonds (ESF, EFRE, EAGFL, FIAF) (1) zielen darauf ab, wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union herbeizuführen. Die Mittel sind auf spezifische
Maßnahmen zur Überbrückung von Unterschieden zwischen den mehr und den weniger entwickelten
Regionen  und zur Förderung von Chancengleichheit zwischen verschiedenen sozioökonomischen
Gruppen ausgerichtet. Das Konzept der Chancengleichheit für Frauen und Männer wurde 1994 als
wesentlicher Bestandteil der Gemeinschaftspolitik für wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt
eingeführt und ist seither ein vorrangiges Ziel der Strukturfonds.
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(1) Europäischer Sozialfonds, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für
die Landwirtschaft, Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei.
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1.4 Gender Mainstreaming

Die oben beschriebenen Instrumente haben es der EU ermöglicht, bei der Förderung der Gleichstellung
von Frauen und Männern beachtliche Fortschritte zu erzielen;  zusammen bilden sie einen stabilen
Politikrahmen. Darüber hinaus ist die Verpflichtung, in allen EU-Tätigkeiten Ungleichheiten zu beseitigen
und Gleichstellung zu fördern, in den Verträgen verankert worden.

In der Praxis bedeutet dies, die Auswirkungen der einschlägigen Politiken auf das Leben und die
Stellung von Frauen und Männern zu bewerten – und sie gegebenenfalls im Hinblick auf die Förderung
der Gleichstellung neu auszurichten. Dies ist der Weg, auf dem die Geschlechtergleichstellung im
Leben von Frauen und Männern praktisch verwirklicht wird und der die Grundlage für Gender
Mainstreaming bildet.

Mainstreaming-Strategie

In den frühen 90er Jahren begann die Kommission erstmals, am Thema Gender Mainstreaming zu
arbeiten; im Anschluss an die UN-Frauenkonferenz 1995 in Peking entwickelte sie einen umfassenderen
Ansatz. Seither hat es stetig an Bedeutung gewonnen. Gender Mainstreaming stand im Mittelpunkt
der Überlegungen, aus denen die Rahmenstrategie der Europäischen Kommission für die Förderung
der Gleichstellung von Frauen und Männern 2001-2005 hervorging. Diese Strategie ging näher auf die
im EU-Vertrag enthaltenen Verpflichtungen in puncto Mainstreaming ein und umfasste fünf vorrangige
Ziele für die Förderung der Gleichstellung: im Wirtschaftsleben, in Entscheidungsprozessen, im Sozial-
und Zivilleben und bei der Veränderung von Geschlechterrollen und Stereotypen. Sie verfolgt auch
zwei strategische Ziele, nämlich die Einbeziehung der Gleichstellung von Frauen und Männern in die
Außenbeziehungen der EU (einschließlich Entwicklung) und in den Erweiterungsprozess (wenn neue
Länder der Union beitreten).

Der Europäische Sozialfonds:
Geschlechtergleichstellung zu einer Priorität machen

Seit 1993 ist die Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen eine der vier
Interventionsprioritäten des Europäischen Sozialfonds. Der Fonds unterstützt sowohl spezifische
Maßnahmen, um den Zugang der Frauen zum Arbeitsmarkt sowie ihre Teilnahme daran zu
verbessern, als auch Gender Mainstreaming – die Berücksichtigung der Gleichstellung von
Frauen und Männern in allen Politikbereichen.

Der ESF geht nicht mehr nach einem „Zielgruppen-Ansatz“ vor, doch es gibt viele Programme,
die den sozioökonomischen Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern Rechnung tragen.
Der ESF bietet Unterstützung für die Gleichstellung von Frauen und Männern im gesamten
Spektrum der Arbeitsmarktaktivitäten. Darüber hinaus werden Maßnahmen unterstützt, die
darauf abzielen, Kinderbetreuungsstrategien zu entwickeln und zu fördern und die Flexibilität
beim Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung zu erhöhen, und bestimmte Aktivitäten
sind speziell auf Frauen ausgerichtet (z. B. Unternehmensgründungen).

Auf spezifische Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im
Rahmen des ESF entfielen zwischen 2000 und 2006 knapp 4 Mrd. EUR. Es ist schwierig, eine Zahl
für die Gesamtinvestition in die Gleichstellung der Geschlechter zu nennen, doch es steht fest,
dass die Einbeziehung von Fördermitteln zur Unterstützung von Mainstreaming-Initiativen
diese Zahl erheblich erhöhen würde.
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Die Rolle von Benchmarks

Geschlechterstatistiken, Indikatoren und Benchmarks spielen bei der Förderung der Gleichstellung
von Frauen und Männern eine entscheidende Rolle. Sie sind ein Instrument für Gender Mainstreaming
und werden für die Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung der Geschlechterdimension in
verschiedenen Politikbereichen benötigt. Dies geht Hand in Hand mit der Zuhilfenahme von Statistiken
als Indikatoren auf anderen Gebieten der Sozialpolitik, wie etwa Beschäftigung, Sozialschutz und
soziale Eingliederung.

Gender Mainstreaming kann nur funktionieren, wenn der Wille dazu in der ganzen Organisation
vorhanden ist, sei es die Europäische Kommission oder ein nationaler oder regionaler öffentlicher
Dienst. Mainstreaming sollte nicht Sache von einigen wenigen engagierten Personen, sondern vielmehr
ein automatischer Reflex einer gesamten Organisationsstruktur sein.

Tätige Hilfe

Die Europäische Kommission wird von einem Beratenden Ausschuss für die Chancengleichheit von Frauen
und Männern und einer Hochrangigen Gruppe „Gender Mainstreaming“ bei ihrer Arbeit unterstützt.

Der Beratende Ausschuss für die Chancengleichheit von Frauen und Männern wurde bereits 1981 von
der Kommission eingesetzt. Er steht der Kommission bei der Formulierung und Durchführung von
Aktivitäten zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern zur Seite und legt der Kommission
Stellungnahmen vor. Der Beratende Ausschuss setzt sich aus Vertretern von Ministerien und
Gleichbehandlungsstellen der Mitgliedstaaten, EU-Sozialpartnern, der Europäischen Frauenlobby
sowie Vertretern von internationalen Organisationen und Berufsverbänden und anderen Vereinigungen,
einschließlich der EFTA-Länder, zusammen.

Die Hochrangige Gruppe „Gender Mainstreaming“ besteht aus führenden, für Gleichstellungspolitiken
zuständigen Regierungsbeamten der Mitgliedstaaten. Sie ist ein Forum für den Austausch von
Meinungen zu Gleichstellungsfragen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Follow-up der Pekinger Aktions-
plattform im Rat und auf Gender Mainstreaming.

Eine Gruppe von Kommissaren für Grundrechte, Anti-Diskriminierung und Chancengleichheit entwickelt
politische Maßnahmen und gewährleistet die Kohärenz der von der Kommission ergriffenen Maßnahmen
in den Bereichen Grundrechte, Kampf gegen Diskriminierung, Chancengleichheit, Gleichstellung von
Frauen und Männern und soziale Eingliederung von Minderheiten. Sie stellt außerdem sicher, dass die
Dimension Geschlechtergleichstellung in allen relevanten Politiken und Maßnahmen der Gemeinschaft
berücksichtigt wird.

Fortschritte in verschiedenen Politikbereichen

In manchen Politikbereichen ist Gender Mainstreaming weiter vorangekommen als in anderen.
Beschäftigung, soziale Eingliederung, wirtschaftliche und soziale Kohäsionspolitik, die Strukturfonds
(insbesondere der ESF), Wissenschaft und Forschung sowie Außenbeziehungen bieten einige gute
Beispiele für bewährte Praktiken auf EU-Ebene.

14

G
le

ic
hs

te
llu

ng
 v

on
 F

ra
ue

n 
un

d 
M

än
ne

rn
 in

 d
er

 E
ur

op
äi

sc
he

n 
U

ni
on

kg510008_DE_2  16/11/05  9:31  Page 14



1.5 Spezifische Maßnahmen für das unterrepräsentierte Geschlecht

Zusätzlich zu ihrem Mainstreaming-Ansatz hat die EU im Laufe der Jahre eine Reihe spezifischer
Maßnahmen ergriffen, vor allem im Bereich der Beschäftigung. Dabei handelt es sich um konkrete Initi-
ativen, die darauf abzielen, die Situation von Männern und Frauen in der Gesellschaft zu verbessern,
und manchmal Rechtsvorschriften, häufiger jedoch gezielte Projekte und Finanzprogramme umfassen.

Hierdurch wird der Mainstreaming-Ansatz abgerundet, der ja darauf ausgerichtet ist, Ungleichheiten
durch ein breiteres, in die Politik integriertes Vorgehen anzugehen. Während im Rahmen von
Mainstreaming Politiken ausfindig gemacht werden, die sich auf Frauen und Männer unterschiedlich
auswirken, können spezifische Maßnahmen eingesetzt werden, um den negativen Folgen
entgegenzutreten. Wenn man sich beispielsweise anschaut, welche Studienfächer Männer und Frauen
an Hochschulen wählen, könnte man mithilfe spezifischer Maßnahmen versuchen, das Defizit von
Frauen in den Naturwissenschaften dadurch anzugehen, dass mehr Studentinnen ermutigt werden,
sich für ein naturwissenschaftliches Fach zu entscheiden.
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2 Politikbereiche

2.1 Beschäftigung

2.1.1 Die Beschäftigungslücke zwischen Frauen und Männern
Sowohl Frauen als auch Männer sind entscheidend für Europas Wirtschaft und seine Fähigkeit, im
internationalen Wettbewerb zu bestehen. Doch die Beschäftigungsquote der Frauen im erwerbstätigen
Alter ist nach wie vor niedriger als die der Männer. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten handelt es
sich hier um eine enorme, noch brachliegende Ressource, die Europas Wirtschaft beachtlichen
Aufschwung geben könnte. Gleichzeitig sind Frauen aufgrund ihrer schwächeren Beteiligung am
Arbeitsmarkt stärker der Gefahr der Armut und der sozialen Ausgrenzung ausgesetzt, vor allem mit
fortschreitendem Alter. Es ist daher eine sowohl wirtschaftliche als auch soziale Herausforderung für
die EU, die so genannte Beschäftigungslücke zu schließen.

Unterschiede zwischen Gruppen

2003 lag die Beschäftigungsquote für Frauen in den 25 heutigen EU-Mitgliedstaaten bei 55,8 %, ver-
glichen mit 70,9 % für Männer – eine Differenz von 15,1 %. Dennoch sind die Frauen, was die Schaffung
neuer Jobs anbelangt, seit Anlaufen der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) die Hauptgewinner:
9 Millionen der insgesamt 14 Millionen neuen Arbeitsplätze, die zwischen 1997 und 2004 entstanden
sind, wurden von Frauen besetzt.
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Doch obwohl die Beschäftigung von Frauen in praktisch allen Altersgruppen gestiegen ist, bleibt die
Kluft zwischen älteren Frauen und älteren Männern mit 19,3 % am höchsten. Auch die Beschäftigungsrate
von Immigrantinnen ist im Vergleich zur erwerbsfähigen Bevölkerung insgesamt (sowohl EU- als auch
Nicht-EU-Bürger) erheblich niedriger. Es ist überaus wichtig, das volle Potenzial der weiblichen
Beschäftigung zu mobilisieren und dafür zu sorgen, dass mehr ältere Frauen und Immigrantinnen am
Arbeitsmarkt partizipieren.

Herausforderung „Altern“

Da die Bevölkerung der EU kontinuierlich altert, geraten Europas Sozialschutzsysteme unter Druck.
Wenn es gelänge, durch die Förderung der Partizipation von Frauen am Arbeitsmarkt die
Beschäftigungslücke zu schließen, könnte dies dazu beitragen, die Nachhaltigkeit dieser Systeme
sicherzustellen – was nicht nur den staatlichen Rentensystemen zugute käme, sondern überdies den
Frauen erlauben würde, wirtschaftlich unabhängiger zu werden und sich bessere Renten zu erarbeiten.

Daher arbeitet die EU im Rahmen ihrer breiteren wirtschaftlichen und sozialen Ziele, die im Jahr 2000
in Lissabon festgelegt wurden, auf eine Steigerung der Beschäftigungsraten von Frauen hin. Damals
haben die Staats- und Regierungschefs der EU vereinbart, die Partizipation der Frauen am Arbeitsmarkt
bis 2010 auf 60 % zu erhöhen. Für die Mobilisierung des Potenzials älterer Arbeitnehmer setzten sie
sich ein Ziel von 50 %. Es werden große Anstrengungen seitens aller Mitgliedstaaten und der Union
im Ganzen erforderlich sein, um diese Ziele, vor allem die Erhöhung der Beschäftigungsquote älterer
Frauen, zu erreichen.
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Absolute geschlechtsspezifische Unterschiede bei Beschäftigungsquoten (Frauen
und Männer zwischen 15 und 64 Jahren) in EU-Mitgliedstaaten – 1998 und 2004

(Unterschied zwischen Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern in %)

Linker Balken: 1998 Rechter Balken: 2004

Quelle: Eurostat.
Hinweis: Der oberste Wert auf einem Balken ist die Beschäftigungsquote bei Männern, der unterste diejenige bei Frauen.
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Gemeinsame Prioritäten für Beschäftigungspolitiken

Es ist wichtig, die Beschäftigungspolitiken der EU-Mitgliedstaaten zu koordinieren, um in
diesem Bereich zu gemeinsamen Prioritäten auf Gemeinschaftsebene zu gelangen, wie etwa
der Erhöhung des Anteils erwerbstätiger Frauen.

Die Europäische Beschäftigungsstrategie ist ein Rahmen für die Vereinbarung gemeinsamer
Ziele in der Beschäftigungspolitik. So kann die EU auf gemeinschaftliche politische Zielsetzungen
hinarbeiten. Ziel ist die Durchführung eines rollenden Programms zur Planung, Beobachtung,
Überprüfung und gegebenenfalls Neuausrichtung entsprechender Maßnahmen.

Die Beseitigung geschlechtsspezifischer Gleichstellungsdefizite ist ein ausdrücklicher Bestandteil
der Europäischen Beschäftigungsstrategie.

Bei der Bewertung der nationalen Reformprogramme (Pläne der einzelnen Mitgliedstaaten
für die praktische Umsetzung der gemeinsamen Beschäftigungsleitlinien) richtet die Europäische
Kommission ihr Augenmerk auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede (wie etwa die
Beschäftigungslücke, das Lohngefälle, Arbeitsmarktsegregation, unterschiedliche Berufs- und
Lohnstrukturen sowie unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, Berufsleben und familiäre
Pflichten miteinander zu vereinbaren).

Die Kommission hat diesbezüglich mehrere formelle Empfehlungen an die Mitgliedstaaten
gerichtet. Dabei ging es unter anderem um die Überprüfung von Steuer- und
Sozialleistungssystemen, die der Beschäftigung von Frauen im Weg stehen, und um die
Entwicklung umfassender Strategien zur Inangriffnahme der geschlechtsspezifischen Unterschiede
im Bereich von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit.

Die im Rahmen der EBS entwickelten Leitlinien wurden auch darauf ausgerichtet, die Sozi-
alpartner in diese Bemühungen einzubeziehen.
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2.1.3 Geschlechtsspezifische Lohnunterschiede
Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit – so lautet ein Grundprinzip der Europäischen Union. Dennoch
verdienen Frauen auch heute noch weniger als Männer. Das nach wie vor große geschlechtsspezifische
Lohngefälle (2) in den 25 EU-Ländern hat sich in den letzten Jahren kaum verringert, wobei die
Unterschiede im Privatsektor ausgeprägter sind als im öffentlichen Sektor. Der Abbau des bestehenden
Gefälles ist somit weiterhin ein vorrangiges Ziel der EU-Politik.

Ein grundlegendes Prinzip

Der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit wurde im Vertrag von
Rom als erste gemeinschaftliche Rechtsvorschrift über Geschlechtergleichstellung verankert. Der
Europäische Gerichtshof hat dieses Konzept breit interpretiert und auf gleichwertige Arbeit ausgedehnt.
Diese Definition liegt auch den einschlägigen Rechtsvorschriften aus dem Jahr 1975 zugrunde, die bei
einer als gleichwertig anerkannten Arbeit eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in Bezug auf
sämtliche Entgeltsbestandteile untersagen. Ausschließlich geschlechtsbedingte Lohnunterschiede
zwischen Männern und Frauen sind somit in der EU verboten.
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Absolute geschlechtsspezifische Unterschiede in Arbeitslosenraten
(Frauen und Männer ab 15 Jahren) in EU-Mitgliedstaaten – 1998 und 2004

(Unterschied zwischen Arbeitslosenraten bei Frauen und Männern in %)

Linker Balken: 1998          Rechter Balken: 2004 (1)

Quelle: Eurostat.
Hinweis: Eine positive Differenz bedeutet höhere Arbeitslosenraten für Frauen im Vergleich zu Männern,
während für eine negative Differenz das Gegenteil gilt.
(1) Ausnahmen im jeweiligen Bezugsjahr: EL und IT: 2003. Für 1998 sind für CY, MT und SK keine Daten
verfügbar. Die Lage in EU-25 wird ohne die fehlenden Länder eingeschätzt.
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( 2) Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenlohn von Männern und Frauen als Anteil des durchschnittlichen
Bruttostundenlohns von Männern.

2.1.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede im Bereich der Arbeitslosigkeit
Die Kluft, die im Hinblick auf die Wirtschaftsaktivitätsraten nach wie vor zwischen Frauen und Männern
besteht, könnte Europas Wachstum behindern, doch ähnliche Unterschiede gibt es auch zwischen
Arbeitslosen. Sie zeigt, dass Frauen bei der Arbeitssuche immer noch benachteiligt sind.

Die durchschnittliche Arbeitslosenrate für die Frauen in der EU lag 2004 bei 10 %, gegenüber 8,3 %
für die Männer, d. h. ein Unterschied von 1,7 %.

Maßnahmen, die darauf abzielen, die höhere Arbeitslosenrate der Frauen anzugehen, führen na-
türlich zu einem Anstieg der weiblichen Beschäftigungsquote.
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Ursachen
Auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften haben viele Frauen Rechtsstreite gewonnen und
ihren Anspruch auf gleiches Entgelt durchgesetzt. In der Praxis ist das Entgelt von Männern im
Durchschnitt jedoch immer noch um 15 % höher als das der Frauen (3). Für die nach wie vor bestehenden
Unterschiede gibt es mehrere Gründe. Eine Rolle spielen hier unter anderem die geschlechtsspezifische
Aufteilung der Berufsfelder und Tätigkeitsbereiche, Unterschiede bei der allgemeinen und der beruf-
lichen Bildung, Berufspausen, die Klassifizierung und Bewertung von Arbeitsplätzen und die
Lohnbildungssysteme, und generell traditionelle und gesellschaftliche Normen in Bezug auf die
Ausbildungs- und Berufsentscheidungen von Frauen und ihre Partizipation am Arbeitsmarkt.

Im Übrigen gehen Frauen wesentlich häufiger als Männer einer Teilzeitbeschäftigung nach, die im
Allgemeinen schlechter bezahlt wird als eine Vollzeittätigkeit: 30,4 % der Frauen arbeiten in Teilzeit,
gegenüber lediglich 6,6 % der Männer.

Die Rolle der Sozialpartner
Auch der Lohnfindungsprozess hat zwangsläufig Auswirkungen auf die Lohnunterschiede. Da kollektive
Lohnverhandlungen in den meisten EU-Ländern immer noch eine wichtige Rolle spielen, sind die Sozi-
alpartner zentrale Akteure, wenn es um den Abbau des geschlechtsspezifischen Lohngefälles geht.

Im Jahr 1996 hat die Europäische Kommission einen Verhaltenskodex mit konkreten Empfehlungen
für Arbeitgeber und Tarifpartner ausgearbeitet, wie dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle
beizukommen ist. Dieser Kodex (4), der sich unmittelbar an diejenigen wendet, die die Löhne aushandeln,
zielt darauf ab, die Lohnbildungssysteme geschlechtsneutral zu gestalten und Fälle von
geschlechtsspezifischer Diskriminierung in den Entgeltstrukturen aufzudecken. Im März 2005 haben
die Sozialpartner auf europäischer Ebene einen Aktionsrahmen zum Thema Geschlechtergleichstellung
angenommen, in den auch das Lohngefälle einbezogen ist.

Geschlechtsspezifische Lohnunterschiede beseitigen
Eine beträchtliche Reduzierung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles ist eines der in den politischen Leitlinien
zur Umsetzung der Europäischen Beschäftigungsstrategie festgeschriebenen Ziele. Erreicht werden kann
dies jedoch nur auf dem Wege eines mehrdimensionalen Ansatzes. Die Mitgliedstaaten sind entschlossen,
ihre Bemühungen zur Lösung des Problems fortzuführen, wobei sie bei den Ursachen ansetzen wollen.

Richtlinie über den Grundsatz des gleichen Entgelts von 1975 

Dieser wichtige Rechtsakt untersagte geschlechtsspezifische Diskriminierung beim Arbeitsentgelt
und implementierte den im EU-Vertrag enthaltenen Grundsatz, nach dem beide Geschlechter
für gleichwertige Arbeit das gleiche Entgelt erhalten sollen.
Das Prinzip umfasst alle Aspekte und Bedingungen des Arbeitsentgelts. Wenn zur Festsetzung
von Lohnniveaus ein System zur Klassifizierung von Arbeitsplätzen angewendet wird, muss es
für Männer und Frauen auf den gleichen Kriterien beruhen.
Arbeitnehmer, die durch die Nichtanwendung dieses Grundsatzes benachteiligt werden, können
ihre Rechte auf gerichtlichem Wege geltend machen.
Tarifverträge, Lohntarife, Lohnvereinbarungen oder einzelne Arbeitsverträge, die gegen den
Grundsatz des gleichen Entgelts verstoßen, können für null und nichtig erklärt werden. Die 
Mitgliedstaaten haben sicherzustellen, dass dieser Grundsatz angewendet wird und wirksame
Mittel verfügbar sind, um seine Einhaltung zu gewährleisten.
Arbeitgeber sind nicht berechtigt, Arbeitnehmer in Reaktion auf eine Klage oder auf recht-
liche Schritte zur Durchsetzung des Grundsatzes des gleichen Entgelts zu entlassen.
Arbeitnehmer sollten über die einschlägigen Rechtsvorschriften informiert werden.
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(3) Eurostat, Schätzung 2003.
(4) KOM(96) 336 endg.
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2.1.4 Geschlechtsspezifische Unterschiede am Arbeitsplatz
Einer der entscheidenden Faktoren für die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern ist die
nach wie vor bestehende geschlechtsspezifische Einteilung von Arbeitsplätzen und -bereichen. Im
Prinzip haben alle Männer und Frauen in Europa gleichen Zugang zu den verschiedenen Berufen.
Doch die Geschlechtersegregation auf dem Arbeitsmarkt geht weiter, auch wenn gewisse traditionelle
Barrieren teils abgebaut werden konnten.

Noch heute gelten viele Sektoren und Berufe als „männlich“ oder „weiblich“. Die Unterschiede sind
in manchen Mitgliedstaaten stärker ausgeprägt als in anderen. In der gesamten EU ist rund die Hälfte
aller Arbeitnehmerinnen entweder in Gesundheits- und Sozialdiensten, im Bildungswesen, in der
öffentlichen Verwaltung oder im Einzelhandel beschäftigt – während unverhältnismäßig viele Männer
als Techniker, Ingenieur, im Finanzbereich oder im Management arbeiten.

Den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften angehen

Diese Ungleichgewichte haben viele Ursachen, die teils auf Kultur und Tradition beruhen. Unter dem
Druck einer alternden Bevölkerung könnten sie jedoch den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften
in bestimmten Sektoren und Berufen, wo wenige Frauen beschäftigt sind, noch verschlimmern. Es
gibt beispielsweise eine Reihe wichtiger Wirtschaftssektoren, die traditionelle Männerdomänen sind
(wie etwa Wissenschaft, Technologie, Technik und Bau) und Mühe haben, fähige Mitarbeiter zu finden.
Andererseits herrscht im Pflegesektor – der von weiblichen Arbeitskräften beherrscht wird – ebenfalls
Personalmangel. Diese Defizite ließen sich dadurch, dass mehr Frauen (bzw. Männer) zur Annahme
einer Beschäftigung in den jeweiligen Sektoren ermutigt werden, zum Teil beheben. Auf diese Weise
würde man mit einer Inangriffnahme der geschlechtsspezifischen Ungleichheiten auch den Mangel
an qualifizierten Arbeitskräften angehen.
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Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern (in unbereinigter Form) 
in EU-Mitgliedstaaten – 1998 und 2003

(Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenlohn von Männern 
und Frauen als Anteil des durchschnittlichen Bruttostundenlohns von Männern)

1998(1) 2003(2)

Quelle: Eurostat.
Hinweis: EU-25-Schätzungen sind nach der Bevölkerung gewichtete Durchschnitte der letzten verfügbaren nationalen Werte,
die im Rahmen des Möglichen angepasst wurden, um einer Veränderung in einer Datenquelle Rechnung zu tragen.
Ausnahmen im jeweiligen Bezugsjahr:
(1) 1999 für PL und SK; 2000 für MT.
(2) 2001 für BE und IT; 2002 für SI und FI.
Veränderungen in Datenquellen haben die jeweiligen geschlechtsspezifischen Unterschiede um schätzungsweise 4 % in DK,
1 % in DE, 3 % in ES, 4 % in FI und 2 % in UK erhöht.

MT IT SI PT GR PL BE FR IE HU EU-25 LU LV SE LT AT DK ES NL CZ FI UK DE SK EE CY
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Es ist wichtig, die Trends bei der Geschlech-
tersegregation zu beobachten. Nur so ist
es möglich, den Fortschritt bei der
Inangriffnahme der Ungleichheiten zu
messen und Sektoren ausfindig zu machen,
in denen die weibliche Beschäftigungsquote
gesteigert werden könnte.

Wege zur Verringerung
des Ungleichgewichts entwickeln

Mehrere EU-geförderte Projekte befassen
sich im Rahmen des Programms EQUAL mit
der Segregation auf dem Arbeitsmarkt.
Diese Projekte erproben und entwickeln
neuartige Wege, geschlechtsspezifische
Ungleichheiten am Arbeitsplatz anzugehen
– und tauschen die bewährten Praktiken
aus, die sich aus ihren Ergebnissen
herauskristallisieren. In den Projekten
geht es beispielsweise darum, Geschlechterklischees im Bildungswesen in Frage zu stellen, die
Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben für Männer und Frauen zu verbessern oder Mentoring-
Programme für Frauen, die in „männlichen“ Bereichen zu arbeiten beginnen, verfügbar zu machen.

EQUAL – Förderung der Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt

Neben dem EU-Programm zur Geschlechtergleichstellung unterstützen noch einige andere
Programme und Initiativen in den Politikbereichen Beschäftigung, Soziales, Bildung und
Kultur Projekte und Organisationen, die sich um die Förderung der Gleichstellung von Frauen
und Männern bemühen.

Die Initiative EQUAL ist eine wichtige Finanzierungsquelle im Bereich der Beschäftigung.
EQUAL ist für den Zeitraum 2000-2006 mit einem Budget von über 3 Mrd. EUR ausgestattet,
das durch nationale Mittel ergänzt wird, und damit eines der Hauptinstrumente der EU zur
Förderung eines ausgewogeneren Arbeitsmarktes. Die Förderung der Gleichstellung von
Frauen und Männern ist in die verschiedenen Programmthemen integriert und wird auch durch
spezifische Maßnahmen gezielt in Angriff genommen.

Die EQUAL-Projekte, die durchweg über den Europäischen Sozialfonds finanziert werden, haben
eine transnationale Dimension und ermöglichen so den Austausch von Erfahrungen und
Ideen zwischen ähnlichen Projekten in verschiedenen EU-Ländern.

Auf diese Weise wird eine innovative Umgebung geschaffen, die es erlaubt, Diskriminierungen
und Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken, Gender Mainstreaming in
Beschäftigungspolitiken und -praktiken einzuführen und neue Ansätze in die allgemeine
Beschäftigungs- und Sozialpolitik einfließen zu lassen.
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2.2 Ausgewogene Teilnahme an Entscheidungsprozessen

Generell sind weniger Frauen auf dem europäischen Arbeitsmarkt präsent als Männer, doch wenn
es um führende Entscheidungspositionen geht, sind Frauen besonders stark unterrepräsentiert. Dies
gilt sowohl für die Politik als auch für das Management im öffentlichen und privaten Sektor. Angesichts
des grundlegenden Prinzips der Gleichstellung von Frauen und Männern in der EU stellt dies ein
demokratisches Defizit dar. Traditionellerweise finden sich in der europäischen Politik und Wirtschaft
nur wenige Frauen in leitenden Positionen.

Positive Effekte

Die ausgewogene Teilnahme an Entscheidungsprozessen ist ein wesentliches Element der Demokratie
und ein positiver Faktor für die Gesellschaft, da Entscheidungen dann die Bedürfnisse und Interessen
der gesamten Bevölkerung berücksichtigen. Gleichzeitig ist das Problem der Unterrepräsentation ein
Teufelskreis: Je weniger Frauen es bis an die Spitze schaffen, umso weniger Beispiele gibt es, die
andere Frauen ermutigen, es ihnen nachzutun.

Ungleichheiten angehen

Die EU ist sich seit langem der Notwendigkeit bewusst, geschlechtsspezifische Ungleichheiten in der
Entscheidungsfindung anzugehen. Sie hat sich bemüht, den Prozess zur Veränderung der Mentalitäten
anzustoßen, der notwendig ist, um die Dominanz von Männern in einflussreichen Stellungen in
Frage zu stellen. Im Jahr 1996 hat der EU-Ministerrat eine formelle Empfehlung an die Mitgliedstaaten
gerichtet, Rechts-, Verwaltungs- und Anreizmaßnahmen einzuführen, die einer ausgewogenen
Mitwirkung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen förderlich sind. Diese sollten sowohl
den öffentlichen und privaten Sektor als auch die Politik betreffen.

Die Förderung der gleichen Teilnahme und
Repräsentation von Frauen und Männern
in Entscheidungsprozessen gehört auch
zu den Zielen des EU-Programms zur
Geschlechtergleichstellung, das
Aktivitäten zur Umsetzung des
Prinzips der Gleichbehandlung
finanziert. Im Rahmen dieser
Aktivitäten werden Fortschritte bei
der Verbesserung des Gleichgewichts
zwischen Männern und Frauen auf
nationaler und EU-Ebene beobachtet
und quer durch alle Sektoren
vollständige und aktuelle Statistiken
über Frauen in Entscheidungs-
prozessen erstellt.
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EU-Einrichtungen: mit gutem Beispiel voran

Die Anzahl weiblicher Mitglieder des Europäischen Parlaments ist in den letzten Jahren mit jeder Wahl
stetig gestiegen; im Jahr 2004 lag sie bei 31 %, weitaus mehr als der Durchschnitt in nationalen
Parlamenten. Die Europäische Kommission hat inzwischen Maßnahmen ergriffen, um die
Chancengleichheit unter ihren Beschäftigten zu fördern. Diese umfassen Zielquoten für die Beschäftigung
von Frauen in leitenden Managementpositionen, Mentoring-Programme, Ausbildungskurse und
flexiblere Arbeitsregelungen.

Messung der Gleichheit in den Führungspositionen der Gesellschaft

Bessere Statistiken über den Anteil von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen und die
Beobachtung der Entwicklungen in diesem Bereich sind unverzichtbar, um die Unterrepräsentation
von Frauen anzugehen. Aus diesem Grund hat die Europäische Kommission ein Projekt zur Sammlung,
Untersuchung und Veröffentlichung von Daten über Frauen und Männer in Entscheidungspositionen
auf den Weg gebracht. Dieses Projekt – eine Internet-Datenbank – zielt darauf ab, für dieses Thema
zu sensibilisieren, und beobachtet gleichzeitig den Fortschritt im Hinblick auf die Gleichstellung der
Geschlechter und die Position von Frauen im Entscheidungsprozess.

Das Projekt deckt Entscheidungspositionen in größeren Organisationen in den drei folgenden
Bereichen ab:

• Politik (Regierungschefs, Minister, Parlamentsmitglieder);

• öffentlicher Sektor und Gerichtswesen (leitende Beamte, führende Richter);

• Soziales und Wirtschaft (Unternehmen, Finanzinstitutionen, NRO).

Die Datenbank gibt einen vergleichenden Überblick über die Teilnahme von Frauen und
Männern an Entscheidungsprozessen in EU-Einrichtungen, Mitgliedstaaten, EWR-Ländern und
Bewerberländern auf europäischer und nationaler Ebene.

� Datenbank über Frauen und Männer in Entscheidungsprozessen:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/women_men_stats/index_de.htm

2.3 Arbeit und Privatleben vereinbaren

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeits- und Privatleben – d. h. die Vereinbarkeit beruflicher
und familiärer Pflichten – ist eine Voraussetzung dafür, dass mehr Frauen am Arbeitsmarkt teilnehmen
und mehr Männer ermutigt werden, verstärkt familiäre Pflichten zu übernehmen. Den Menschen zu
helfen, Arbeits- und Privatleben miteinander zu vereinbaren, bedeutet, ihnen den Zugang zu bezahlter
Beschäftigung zu eröffnen. Gleichzeitig wird so auch ihre soziale Eingliederung gefördert, da sie
weniger Gefahr laufen zu verarmen.

Dieser Punkt ist auch im Kontext der alternden Gesellschaft Europas von entscheidender Bedeutung.
Ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Arbeits- und Privatleben könnte nämlich – indem Anreize
geschaffen und Hindernisse für den Kinderwunsch aus der Welt geräumt werden – eine Steigerung
der Geburtenraten bewirken. Im Jahr 2005 startete die Europäische Kommission im Rahmen einer
öffentlichen Konsultation zum demografischen Wandel eine offene Debatte über die Frage, wie diese
Probleme in Angriff zu nehmen sind – und über die Rolle, die die Union dabei spielen sollte.
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2.3.1 Kinderbetreuung: Frauen Berufstätigkeit ermöglichen
Frauen können nur dann einen Beruf ergreifen und ihr Leben lang erwerbstätig sein, wenn ihnen
angemessene Kinderbetreuungseinrichtungen angeboten werden. Erschwingliche, zugängliche
Betreuungsdienstleistungen von guter Qualität sind daher das wichtigste Instrument, um Frauen den
Zugang zu bezahlter Beschäftigung zu eröffnen. Gleichzeitig ist Kinderbetreuung für Männer ein
ebenso wichtiges Thema wie für Frauen. Die geteilte Erfüllung familiärer Aufgaben kann sowohl
Frauen als auch Männern helfen, ihr Arbeits- und Privatleben besser miteinander zu vereinbaren.

Die Beschäftigungsquoten von Frauen mit Kleinkindern liegen weiterhin um 13,6 % unter denen
kinderloser Frauen, während die Beschäftigungsquoten von Männern mit Kleinkindern die von
Männern ohne Kinder um 10 % übersteigen. Frauen erledigen den Großteil der Hausarbeit und haben
folglich weniger Zeit für bezahlte Arbeit.
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Festlegung von Zielen für das Kinderbetreuungsangebot

Im Jahr 2002 vereinbarten die in Barcelona versammelten Staats- und Regierungschefs der EU im Rahmen
der breiteren Strategie für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung Ziele für das Angebot an
Kinderbetreuungseinrichtungen, um die Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern zu erhöhen.
Diese Ziele sehen vor, dass die Mitgliedstaaten das Betreuungsangebot bis zum Jahr 2010 derart erweitern,
dass 90 % der Kinder zwischen drei Jahren und Schulalter und 33 % der Kleinkinder bis zu drei Jahren
abgedeckt sind.

Darüber hinaus hat die EU die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner nachdrücklich aufgefordert,
Sensibilisierungsaktionen in die Wege zu leiten, um Männer zu ermutigen, ihren Teil der Verantwortung
für die Kinderbetreuung zu übernehmen.
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2.3.2 Betreuung anderer unterhaltsberechtigter Familienmitglieder
Viele Frauen haben noch andere familiäre Pflichten, die sie von einer bezahlten Arbeit abhalten,
beispielsweise die Pflege kranker oder alter Angehöriger. Dies gilt insbesondere für ältere Frauen, die
Altersgruppe mit der niedrigsten Beschäftigungsquote auf dem Arbeitsmarkt. Die Herausforderung,
Beruf und Pflege von Angehörigen zu vereinbaren, dürfte mit der zunehmenden Alterung der
europäischen Gesellschaft noch zunehmen, da immer mehr Menschen Verantwortung für die Betreuung
älterer Familienmitglieder übernehmen.

Die EU hat den Mitgliedstaaten empfohlen, umgehend Maßnahmen zur Sicherstellung eines
angemessenen Niveaus an Betreuungsangeboten für andere pflegebedürftige Angehörige als Kinder
zu ergreifen, um das Ausscheiden  von – insbesondere – Frauen aus dem Arbeitsmarkt zu verhindern.

2.3.3 Elternschaft mit einem Beruf in Einklang bringen
Das Recht, sich zur Erfüllung von Elternpflichten freizunehmen, trägt entscheidend zur Vereinbarkeit
von Familien- und Berufsleben und zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern bei.
Elternurlaub ermöglicht Frauen und Männern, aus familiären Gründen der Arbeit fernzublieben, ohne
deshalb berufliche Rückschläge hinnehmen zu müssen, da sie anschließend wieder an ihren Arbeitsplatz
zurückkehren.

Familiäre Pflichten teilen

Die Förderung eines angemessenen Elternurlaubs – für beide Eltern – ist ein weiteres Thema der EU-
Strategie für Wachstum und Beschäftigung. Die Mitgliedstaaten werden insbesondere dazu ermutigt,
es Männern durch die Entwicklung finanzieller und anderer Anreize einfacher zu machen, Elternurlaub
zu nehmen. Familiäre Pflichten gemeinsam zu erfüllen, kann sowohl Frauen als auch Männern helfen,
Privat- und Berufsleben besser miteinander zu vereinbaren.

Geteilter Elternurlaub kann außerdem helfen, die potenziellen negativen Auswirkungen längerer
„Auszeiten“ auf die Beschäftigungsaussichten von Frauen – d. h. die abschreckende Wirkung schlechter
Lohnaussichten und Leistungssysteme, verbunden mit dem Risiko veralteter Qualifikationen und des
möglichen Jobverlusts nach langer Abwesenheit vom Arbeitsmarkt – zu vermeiden.

EU-geförderte Projekte haben sich auch mit der Notwendigkeit befasst, die Wiedereingliederung von
Eltern zu unterstützen, die nach der Inanspruchnahme von Elternurlaub die Arbeit wieder aufnehmen.
Dies ist oftmals ein schwieriger Schritt, der erleichtert werden kann, wenn Mechanismen wie Fortbildung
und Kontakt mit Kollegen während des Elternurlaubs eingesetzt werden.
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Gesetzliche Ansprüche auf Elternurlaub

Im Jahr 1996 vereinbarte die EU Mindestnormen für Elternurlaub. Die auf einem Übereinkommen zwischen
den Sozialpartnern basierende Gesetzgebung sieht einen nicht übertragbaren Urlaub von mindestens
drei Monaten für alle Eltern von Kindern bis zu einem bestimmten Alter (das von den Mitgliedstaaten
festgelegt wird) vor.

Arbeitnehmer haben das Recht, am Ende der Urlaubsperiode an den gleichen Arbeitsplatz oder in eine
äquivalente Position zurückzukehren. Sie können auch freinehmen, wenn ein unterhaltsberechtigtes
Familienmitglied krank oder verletzt ist.

Eine separate Richtlinie aus dem Jahr 1992 über Arbeitsbedingungen für schwangere Arbeitnehmerinnen,
Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen verleiht Frauen ein gesetzliches Recht auf Mutterschafts-
urlaub von mindestens 14 Wochen.

2.3.4 Flexible Arbeitsmuster
Die Vereinbarung von Beruf und Familie kann auch durch flexiblere Arbeitsmuster erleichtert werden.
Neue Arbeitsformen, wie etwa Gleitzeit, Jobsharing und mehr Teilzeitarbeit, können Männern und
Frauen helfen, einen Arbeitsplatz zu finden oder zu behalten und doch weiterhin in der Lage zu sein,
ihre familiären Pflichten zu erfüllen.

Die EU hat Arbeitgeber und Gewerkschaften aufgefordert, flexible Arbeitsregelungen zu fördern,
um die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu unterstützen. Besonderes Augenmerk sollte dabei
auf die Männer gerichtet werden, um einen Wandel in der Arbeitsplatzkultur zugunsten der
Geschlechtergleichstellung herbeizuführen.
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2.4 Soziale Eingliederung und Sozialschutz

2.4.1 Sozialschutzsysteme:Arbeit lohnend machen
Um die Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt zu steigern, muss dafür gesorgt werden, dass Arbeit
sich lohnt. Sozialschutzsysteme, einschließlich Steuer- und Leistungssystemen, sollten Frauen finanzielle
Anreize bieten, eine Arbeit anzutreten, zu behalten und wieder zu ihr zurückzukehren, anstatt sie zu
bestrafen. Die Modernisierung der Sozialschutzsysteme kann folglich dazu beitragen, mehr und bessere
Arbeitsplätze für Frauen und Männer verfügbar zu machen.

Im Rahmen ihrer Strategie für Wachstum und Beschäftigung arbeitet die EU auch daran, finanzielle
und andere negative Anreize für die Teilnahme der Frauen am Arbeitsmarkt zu beseitigen. Diese
umfassen Barrieren im Zusammenhang mit Besteuerung und Sozialleistungen, die zu längeren
Berufspausen mit nachteiligen Auswirkungen auf Rentenniveaus und Rentenansprüche ermutigen,
und Hindernisse für den Übergang von Sozialleistungen zu bezahlter Arbeit. In diesem Kontext
hat die Europäische Kommission bewährte Praktiken vorgestellt, die auf nationaler Ebene
entwickelt wurden und zur besseren Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben den Sozialschutz
heranziehen.

2.4.2 Soziale Eingliederung für Frauen und Männer
Der Aufbau eines integrativeren Europa ist eines der Ziele des EU-Vertrags. Seit dem Jahr 2000 beinhaltet
der Prozess der sozialen Eingliederung gemeinsame Ziele für die Mitgliedstaaten, um Armut und
soziale Ausgrenzung zu bekämpfen. In diesem Rahmen werden unter anderem alle zwei Jahre nationale
Aktionspläne mit detaillierten Maßnahmen zur Förderung der Eingliederung erstellt.

Höheres Armutsrisiko für Frauen

Im Jahr 2003 waren Frauen in 17 der 25 EU-
Mitgliedstaaten stärker von Armut bedroht
als Männer. Alleinerziehende – zumeist
Frauen – laufen am meisten Gefahr zu ver-
armen. Viele sind auf ein Mindesteinkom-
men angewiesen. Das durchschnittliche
Armutsrisiko für diese Art von Haushalten
ist mehr als doppelt so hoch wie die
Durchschnittsrate für die gesamte EU. Wegen
ihrer geringeren Partizipation am Arbeits-
markt geraten Frauen in der Regel schneller
in die Armutsfalle. Da sie über kein
unabhängiges Einkommen verfügen, ist die
Wahrscheinlichkeit größer, dass sie beim
Auseinanderbrechen der Familie oder in
Fällen häuslicher Gewalt mit finanziellen
Schwierigkeiten konfrontiert sind.
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Die Geschlechterperspektive ist daher ein wesentlicher Aspekt der EU-Strategie für soziale
Eingliederung. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Chancengleichheit in jedes Stadium des
politischen Prozesses einzubeziehen. Die Europäische Kommission beurteilt, inwieweit die 
Mitgliedstaaten dieses Prinzip in ihren nationalen Aktionsplänen verwirklichen.

2.4.3 Renten: Gleichbehandlung von Frauen und Männern
Alle EU-Länder sind mit der Herausforderung der Bevölkerungsalterung und der Sicherung der
Tragfähigkeit der nationalen Rentensysteme konfrontiert. Als Grundlage für eine Zusammenarbeit
bei der Modernisierung dieser Systeme haben sie gemeinsame Rentenziele aufgestellt. Jeder 
Mitgliedstaat hat eine Strategie zur Gewährleistung angemessener und nachhaltiger Renten in
seinem eigenen nationalen Kontext ausgearbeitet.

Eines der gemeinsamen Ziele besteht darin, die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der
nationalen Altersvorsorge sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet zu überprüfen, ob
und inwieweit ihre Systeme den Bedürfnissen sowohl der Frauen als auch der Männer gerecht
werden, und der Europäischen Kommission diesbezüglich Bericht zu erstatten.

Die Europäische Union hat die nationalen Regierungen nachdrücklich aufgefordert, ihre
Rentensysteme (und anderen Sozialleistungen) auf einen Kontext abzustimmen, in dem Frauen
im gleichen Maße beschäftigt werden wie Männer und die gleichen Berufsaussichten haben.
Außerdem sollten sie derart angepasst werden, dass Männer und Frauen sich Haushalts- und
Betreuungspflichten teilen können.
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2.5 Mainstreaming in anderen Politikbereichen

2.5.1 Frauen in allgemeiner und beruflicher Bildung
Was die Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen anbelangt, waren in den letzten Jahrzehnten in Eu-
ropa grundlegende Veränderungen zu beobachten. In den meisten EU-Staaten besuchen heute
mehr Frauen als Männer höhere Sekundarschulen und Universitäten; in der gesamten Union
repräsentieren Frauen 58 % aller Hochschulabsolventen. Auch auf der höchsten akademischen Ebene
holen die Frauen auf: Ihr Anteil an den Inhabern eines Doktortitels beträgt mittlerweile 41 %.
Dennoch weisen die verschiedenen Studienfächer noch immer traditionelle Geschlechtermuster auf;
Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik und Technik sind nach wie vor Männerdomänen.

Die steigenden Qualifikationen der Frauen hatten zwar positive Auswirkungen auf ihre Beschäftigungsrate,
die Lohnniveaus und ihren Aufstieg in führende Positionen, doch das Ungleichgewicht bei der Auswahl
der Studienfächer bewirkt weiterhin eine Segregation auf dem Arbeitsmarkt.

Politische Maßnahmen im Bereich der allgemeinen und der beruflichen Bildung sind wichtige
Instrumente für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Die EU-Programme Sokrates (allgemeine
Bildung) und Leonardo da Vinci (Berufsausbildung) verweisen ausdrücklich auf die Förderung der
Chancengleichheit.

Erasmus, eine Aktion im Rahmen des Programms Sokrates, konzentriert sich auf die
Hochschulbildung. Es unterstützt die Mobilität von Studierenden in ganz Europa und zielt
unter anderem auf die Förderung der Chancengleichheit ab. Die Programmdaten zeigen,
dass die Mehrheit der Teilnehmer Frauen sind: 61 % für das Studienjahr 2001-2002. Die
Europäische Kommission will die Erasmus-Mobilität von Frauen weiterhin fördern und
beobachten.

Das Programm Leonardo da Vinci unterstützt und ergänzt die Politiken der Mitgliedstaaten
im Bereich der lebenslangen Berufsbildung. Es finanziert transnationale Initiativen mit dem
Ziel, in der Berufsbildung die Qualität zu verbessern, Innovationen anzustoßen und die
europäische Dimension zu fördern. Allein im Jahr 2004 wurden 15 speziell auf Frauen
ausgerichtete Projekte finanziert, die drei Prioritäten betrafen: allgemeine und berufliche
Bildung, neue Ausbildungsformen und Berufsberatung. Sie fördern die Beschäftigungsfähigkeit
von Frauen und ihren Zugang zu Arbeitsplätzen in Wachstumsbereichen oder traditionell von
Männern beherrschten Sektoren.

2.5.2 Frauen in der Wissenschaft: Innovation ankurbeln
Europas Stellung als führende wissensbasierte Wirtschaft setzt voraus, dass es seine Innovationska-
pazität voll mobilisiert. Doch obwohl Studentinnen in der Hochschulbildung in der gesamten EU gut
repräsentiert sind, absolvieren noch immer zu wenige von ihnen ein Studium in naturwissenschaft-
lichen oder technischen Bereichen. Wenn es gelänge, Frauen zu ermutigen, diese Fächer zu studieren
und anschließend einen naturwissenschaftlichen oder technischen Beruf zu ergreifen, könnte dies
Europas Leistung in Forschung und Entwicklung steigern.

Die EU hat das Ziel aufgestellt, die Gesamtzahl der Graduierten in Mathematik, Naturwissenschaften
und Technik bis zum Jahr 2010 um mindestens 15 % zu erhöhen und gleichzeitig für ein ausgewogeneres
Verhältnis von Frauen und Männern zu sorgen. Die Rolle des Geschlechts in der Forschung wird
ebenfalls beobachtet und untersucht.
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2.5.3 Frauenrechte im Beitrittsprozess
Die Einhaltung des Prinzips der Gleichbehandlung von Frauen und Männern ist eine wesentliche
Voraussetzung für die EU-Mitgliedschaft. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie, mit der
die Länder sich auf ihren Beitritt zur Union vorbereiten, und umfasst auch die Verteidigung von
Frauen- und Menschenrechten. Diese Vorbereitungen dienen dazu, das öffentliche Bewusstsein für
die Gleichstellung der Geschlechter in den betroffenen Ländern zu schärfen – und politische Maßnahmen
zum Abbau von Diskriminierungen und Ungleichheiten anzustoßen. Die Tatsache, dass EU-Programme
und finanzielle Unterstützung auch Bewerberländern zugänglich sind, unterstützt ebenfalls deren
Bemühungen, geschlechtsspezifische Fragen wirksamer anzugehen.

Auf der Grundlage ihrer Erfahrungen mit der Erweiterung im Jahr 2004 beobachtet die EU weiterhin
die Gleichstellung von Frauen und Männern in Bulgarien, Rumänien und der Türkei und fördert sie
auch in ihrer neuen europäischen Nachbarschaftspolitik.

2.5.4 Mainstreaming in Entwicklungshilfe
Durch die Einbeziehung der Geschlechtergleichstellung in die Entwicklungspolitik kann die Europäische
Union die Gleichbehandlung von Frauen und Männern weltweit fördern. Dieser Punkt ist unlösbar
mit dem wichtigsten politischen Ziel der EU-Entwicklungszusammenarbeit, d. h. der Verringerung
der Armut – die unverhältnismäßig oft Frauen trifft –, und den Millenium-Entwicklungszielen der
Vereinten Nationen verknüpft.

Die EU hat eine Reihe konkreter Maßnahmen ergriffen, um Geschlechterfragen im Bereich der
Entwicklung, einschließlich der Ausbildung zu Geschlechterthemen, des systematischen Gebrauchs
aufgeschlüsselter Daten und geschlechtsspezifischer Analysen, in alle Politikbereiche und Programme
einzubeziehen. Die Europäische Kommission sorgt auch für die Verbreitung bewährter Praktiken auf
diesem Gebiet und hat für die einschlägigen Akteure ein Handbuch über Mainstreaming in der
Entwicklungszusammenarbeit verfasst, das auch auf die Finanzierung von Projekten im Zusammenhang
mit der Gleichstellung von Frauen und Männern eingeht.
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2.5.5 Geschechtergleichstellung auf internationaler Ebene
Auf der richtungsweisenden UN-Weltfrauenkonferenz im Jahr 1995 wurde die Aktionsplattform von
Peking von 189 Ländern unterstützt. Die Plattform legte zwölf verbesserungsbedürftige Bereiche fest,
von Armut und Menschenrechten bis zu Gesundheit und Bildung. Diese wurden anlässlich der
Nachfolgekonferenz 2005 in New York überprüft, die den Rückhalt für die Plattform von Peking erneut
bekräftigte, ihren engen Zusammenhang mit den Millenium-Entwicklungszielen hervorhob und dafür
eintrat, weitere Maßnahmen zu ihrer Umsetzung zu ergreifen.

Die EU hat sich dazu verpflichtet, die Situation der Frauen gemäß diesen international vereinbarten
Zielen zu verbessern – innerhalb von Europa, aber auch auf globaler Ebene. Anhand einer Reihe von
Kernindikatoren, die die in Peking festgelegten Zielsetzungen – insbesondere im Zusammenhang mit
Wirtschaft und Entscheidungsprozessen – abdecken, bewertet sie regelmäßig, welche Fortschritte im
Hinblick auf die Verwirklichung dieser Zusagen erreicht wurden.

2.5.6 Geschlechtsspezifische Gewalt und Frauenhandel
Gewalt gegen Frauen ist die häufigste und allgemein am weitesten verbreitete Art der
Menschenrechtsverletzung. Sie kommt in allen Ländern und in allen Gesellschaftsschichten vor. Die
Europäische Kommission arbeitet gemeinsam mit den Mitgliedstaaten daran, Gewalt gegen Frauen
in allen ihren Formen zu bekämpfen. Das Augenmerk liegt dabei auf Prävention, wirksamer und
angemessener Opferhilfe und Initiativen, die auf die Täter ausgerichtet sind und darauf abzielen, den
Kreislauf der Gewalt zu beenden.

Das EU-Programm Daphne ist ein wichtiges
Instrument zur Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen. Es gewährt hauptsächlich NRO, die
Gewaltopfern helfen oder präventive Aktionen zur
Bekämpfung von Gewalt durchführen, finanzielle
Unterstützung. Zwischen 1997 und 2003 wurden
rund 300 Projekte kofinanziert. Daphne II, das den
Zeitraum 2004-2008 abdeckt, ist mit einem Haushalt
von 50 Mio. EUR ausgestattet und unterstützt
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen, Jugendliche und Kinder in
den Mitgliedstaaten.
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3 Blick nach vorn: künftige Initiativen
für Geschlechtergleichstellung

Die Arbeit, die die EU in den letzten drei Jahrzehnten geleistet hat, um die Gleichstellung von Frauen
und Männern zu verbessern, hat dazu beigetragen, die Stellung der Frau in der europäischen
Gesellschaft zu verändern. Die Gesetzgebung der Union hat einen soliden Rahmen für Gleichbehandlung
geschaffen und ist durch Finanzierungsmaßnahmen und andere gezielte Aktionen ergänzt worden.
Heute werden Geschlechterfragen in alle Politikbereiche der EU einbezogen. Doch das nach wie vor
bestehende Lohn- und Beschäftigungsgefälle und die Probleme mit der Vereinbarkeit von Beruf
und Familienleben, mit denen Frauen wie Männer konfrontiert sind, bleiben eine große
Herausforderung für die EU und ihre Mitgliedstaaten.

Die neue sozialpolitische Agenda
Im Rahmen ihrer neuen Sozialagenda wird die Europäische Union ihre Bemühungen um die
Gleichbehandlung von Frauen und Männern fortsetzen. Die Ausdehnung der Chancengleichheit
auf alle Mitglieder der Gesellschaft ist ein vorrangiger Aktionsbereich für den Zeitraum 2005-2010.

Dies wird auch weitere Maßnahmen zur
Inangriffnahme verschiedener Probleme
– wie etwa das geschlechtsspezifische
Lohngefälle, die Partizipation von
Frauen am Arbeitsmarkt, Berufs-
ausbildung, die Überwindung der
„gläsernen Decke“, die Teilnahme an
Entscheidungsprozessen und die
Vereinbarkeit von Arbeits- und
Privatleben für Frauen wie für Männer
– umfassen.

Die Sozialpartner werden bei der
Verbesserung der Geschlechter-
gleichstellung am Arbeitsplatz weiterhin
eine wichtige Rolle spielen. Die
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
organisationen auf EU-Ebene haben
diese Verpflichtung im Jahr 2005 durch
die Vereinbarung eines Aktionsrahmens
erneut bekräftigt.
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Unterstützung für Arbeit im Bereich der Geschlechtergleichstellung

Die EU hat außerdem vor, ein Europäisches Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern
einzurichten. Seine Aufgabe wird darin bestehen, die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten
bei ihren Bemühungen zur Förderung der Gleichstellung zu unterstützen und diesen dadurch auch
mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.

Das Institut wird ein unabhängiges Exzellenzzentrum auf europäischer Ebene sein. Es wird:

• zuverlässige und vergleichbare Forschungsdaten zusammentragen, analysieren und
verbreiten;

• Forschung und Erfahrungsaustausch zwischen Politikern, Experten und Stakeholdern
anregen;

• für politische Maßnahmen im Bereich der Geschlechtergleichstellung sensibilisieren;

• Instrumente zur Förderung von Gender Mainstreaming entwickeln.

Der künftige politische Rahmen

Da die Rahmenstrategie im Jahr 2006 ausläuft, wird die Kommission eine Mitteilung über die künftige
Entwicklung im Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männern vorlegen, um die nach wie vor
bestehenden Herausforderungen für die Geschlechtergleichstellung in Angriff zu nehmen.

Ein neues Förderprogramm

Nicht zuletzt ist die Gleichstellung von Frauen und Männern einer der fünf Zielbereiche des neuen
Programms Progress, das ab 2007 sozialpolitische Maßnahmen finanzieren wird, beispielsweise
Studien, Sensibilisierungskampagnen, den Austausch von Informationen und bewährten Praktiken,
Beobachtungs- und Bewertungsaktivitäten und Vernetzungsinitiativen. Der Teilbereich, der der
Gleichstellung von Frauen und Männern gewidmet ist, wird für die Laufzeit von sieben Jahren mit
einem Haushalt von voraussichtlich 50,3 Mio. EUR dotiert.
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